
Öffentliche Bekanntmachung  

Der Magistrat 

 

 

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024 

 
Gemäß Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Erhebung 
einer Hundesteuer im Gebiet der Kreisstadt Heppenheim vom 05.12.2013 zuletzt 

geändert zum 01.12.2022 beträgt die Steuer jährlich 
 

- für den ersten Hund   96,00 Euro 
- für den zweiten und jeden weiteren Hund 120,00 Euro 

- für einen gefährlichen Hund 480,00 Euro 

- für Hunde, die ab dem 01.01.2023 nach erstmaliger 

 Aufnahme im Haushalt aus dem Tierheim Heppenheim 
  erworben werden jährlich  12,00 Euro 
 

Die Steuersätze gelten unverändert auch für das Jahr 2024. 
 

Für die Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2024 die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben, wird aufgrund § 8 Abs. 1 der Hundesteuersatzung i.V. 
mit § 6 a Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Hessen (KAG) und  

§ 122 der Abgabenordnung (AO) die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024 in 
derselben Höhe wie im Vorjahr durch diese öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. 
Sie erhalten für das Kalenderjahr 2024 keinen Steuerbescheid. Soweit Änderungen in 

der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten, wird hierüber ein gesonderter 
Hundesteuerbescheid erlassen. 
 

Die Steuer ist jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag fällig. 

Auf Antrag kann die Steuer auch in vierteljährlichen Beträgen zum 15. Februar, zum 
15. Mai, zum 15. August und zum 15. November entrichtet werden. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn Ihnen an diesem Tage 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Diese öffentliche Steuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 

Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann 

innerhalb der Frist von einem Monat nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zu Protokoll beim Magistrat der Kreisstadt 
Heppenheim einzulegen. 

Durch die Einlegung des Widerspruches wird die Vollziehung der Steuer nicht 
ausgesetzt. Die Verpflichtung zur Zahlung der Steuer bei Fälligkeit bleibt bestehen. 
 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Fachbereich 

Finanzen und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über 
Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen 
Informationsschreiben der Stadtverwaltung Heppenheim. Dieses 

Informationsschreiben finden Sie unter www.heppenheim.de/datenschutzerklärung. 
 

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim 
Heppenheim, 06. Januar 2024 

 
 
Rainer Burelbach 

Bürgermeister 

http://www.heppenheim.de/

